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Bekanntmachung 

Freistellung von Bahnbetriebszwecken für Flurstücke 
im Bereich Rheinischen Strecke / Nordbahntrasse 

Mit Freistellungsbescheid vom 24.11.2009 (Aktenzeichen 60101/60128 Paw 150/09) hat das Eisen
bahn-Bundesamt, Außenstelle Köln, der Stadt Wuppertal für Flurstücke im Bereich der ehemaligen 
Rheinischen Strecke / Nordbahntrasse die Freistellung von Bahnbetriebszwecken gemäß § 23 des 
Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) erteilt.  

Interessierte können diesen Freistellungsbescheid mit den zugehörigen Lageplänen bei der Stadt 
Wuppertal, Ressort 101 - Stadtentwicklung und Städtebau -, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wupper
tal, Raum A-227, während der Dienststunden nach telefonischer Vereinbarung (0202 / 563-5715) 
bis zum 31.01.2010 einsehen.  

Wuppertal, den 28.12.2009 

Der Oberbürgermeister 
i. V. 

gez. 

Meyer 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Inkrafttreten von Bauleitplänen 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 14.12.2009 den nachstehend 
genannten Bebauungsplan als Satzung nach §10 BauGB beschlossen. 

Bebauungsplan Nr. 496 – Kuchhauser Straße – 3. Änderung 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst ein Gebiet nördlich der Kuchhauser Straße, im 
Osten von der Kampstraße, im Westen von der Paulussenstraße und im Norden von den 
südlichen Grenzen der Grundstücke Paulussenstraße Nr. 10 und Neukuchhausen Nr. 40 
begrenzt. 

Planungsziel: Aufgabe eines Schulstandortes zugunsten von Wohnbebauung. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Das Bebauungsplanverfahren wurde im beschleunigten Verfahren gem. § 9 Abs. 2a i.V.m. § 
13a BauGB durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB wurde abgesehen; das Monitoring gem. § 4c BauGB wurde 
nicht angewandt. Der Bebauungsplan wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), 1. 
Etage, Zi. C156, während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 
12:00 Uhr und donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

Hinweise 
1. 	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.12.2008 (BGBl. I S. 3018) über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
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eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. 	 Eine Verletzung der in § 215 (1) Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der o. g. 
Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. 	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

30. Juni 2009 (GV NRW S. 380), beim Zustandekommen der o.g. Bauleitpläne kann
 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
 
werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 


b) 	 der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) 	 der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) 	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen der Berichtigung unter der Nr. 44B angepasst. 

Wuppertal, den 16.12.2009 
Der Oberbürgermeister 

gez. 

Jung 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Inkrafttreten von Bauleitplänen 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 14.12.2009 den nachstehend 
genannten Bebauungsplan als Satzung nach §10 BauGB beschlossen. 

Bebauungsplan Nr. 1130 – Friedrich-Ebert-Straße / südlich Treppenstraße 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich liegt südlich der Friedrich-Ebert-Straße und nördlich 
der Wupper. Im Osten wird der Bereich begrenzt durch eine Linie entlang der 
Grundstücksgrenze zu Hausnummer Friedrich-Ebert-Straße 121 und im Westen durch eine 
Linie entlang der Grundstücksgrenze zu Hausnummer Friedrich-Ebert-Straße 139 ohne die 
Flurstücke der Hausnummern 133-137. 

Planungsziel: Steuerung der Einzelhandelsentwicklung. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bebauungsplan in Kraft. 
Das Bebauungsplanverfahren wurde im vereinfachten Verfahren gem. § 9 Abs. 2a i.V.m. § 13 
BauGB durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB und der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB wurde 
abgesehen; das Monitoring gem. § 4c BauGB wurde nicht angewandt. Der Bebauungsplan 
wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 
1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), 1. Etage, Zi. C156, während der 
Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und donnerstags von 
14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten.
Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. 

Hinweise 
1. 	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.12.2008 (BGBl. I S. 3018) über 
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die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. 	 Eine Verletzung der in § 215 (1) Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der o. g. 
Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. 	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

30. Juni 2009 (GV NRW S. 380), beim Zustandekommen der o.g. Bauleitpläne kann
 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
 
werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 


b) 	 der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) 	 der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) 	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

Wuppertal, den 16.12.2009 
Der Oberbürgermeister 

gez. 

Jung 
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Herausgeber: Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf - in der Regel alle 2 Wochen 

Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung: Ressort Allgemeine Dienste, Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1, 

42275 Wuppertal, Tel.: 0202/563-6450, Mail: bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) im Informationszentrum Döppersberg, 

42103 Wuppertal, und im Rathaus Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wuppertal, erhältlich. 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 

Internet und Newsletter-Bestellung: http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
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